
Stadt Neumünster               Neumünster, 28. Mai 2008 
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Drucksache Nr.:  0003/2008/DS 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ratsversammlung 17.06.2008 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Wahl des Schriftführers / der 
Schriftführerin und des stellvertretenden 
Schriftführers / der stellvertretenden 
Schriftführerin 
 

 
A n t r a g : 

 
a) Zum / Zur Schriftführer/in werden 

gewählt: 
 
1.  ____________________________ 
 
2.  ____________________________ 
 

b) Zum / Zur stellv. Schriftführer/in 
werden gewählt: 
 
1.  ____________________________ 
 
2.  ____________________________ 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
 
 

Nach § 2 der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung wählt die Ratsversammlung in ihrer 

1. Sitzung aus ihrer Mitte eine/n 1. und eine/n 2. Schriftführer sowie deren persönliche Stell-

vertreter. 

 

Das Wahlverfahren richtet sich nach § 33 Absatz 2 Gemeindeordnung. 

D. h. die Schriftführer/innen bzw. Stellvertreter/innen werden auf Vorschlag der vorschlags-

berechtigten Fraktion gewählt. Den Fraktionen steht das Vorschlagsrecht in der Reihenfolge 

der Höchstzahlen zu, die sich aus der Teilung der Sitzzahlen der Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. 

ergeben. 

Über die Vorschläge ist alsdann gemäß § 39 Absatz 1 GO abzustimmen. 

 

Im Übrigen gelten die Wahlvorschriften, die bei der Wahl der Stadtpräsidentin / des Stadt- 

präsidenten Anwendung finden. 

 

Über die Schriftführer/innen sowie die Stellvertreter/innen ist einzeln abzustimmen. 

 
 
2.  Wv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Unterlehberg       

Oberbürgermeister        

 


